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Bettflellen, der Leichenbahren und W\’agen, der Befoldung der Priei'ter, welche die Sacramente fpenden, die

für die Verforgung der Nonnen, der oberen und ordentlichen Aerzte und den Unterhalt der Gebäude.

Die Specialvorfchriften fiir die Einrichtung der Friedens-Hofpitäler werden bei

den Kriegs—Hofpitälem befprochen werden, da die Reglements fiir diefelben zum
Theile fiir beide Gattungen zufammen aufgeftellt wurden.

2) Lazarethe im Krieg.

In Preufsen beftand zur Zeit Friedrichs des Grofsm kein eigentliches Feld-

Lazareth-Reglement. Baldz'nger, der den fiebenjährigen Krieg (1756—63) als preufsi-

(cher Feld-Medicus mitgemacht hat, tadelt die Anhäufung der Kranken in den Laza-

rethen, durch welche man gerade den Feldherrn am meiden fchade.
»Die faulen Fieber, die Verfchlimmerung der Krankheiten in den Lazarethen felbft, das find oft die

Folgen der unzeitigen Sparfamkeit des Feldberrn oder edlen Arztes. Ich kann es Herrn Brotklesäy nicht

verdenken, wenn er ziemlich hart die Nachläffigkeit der teutfchen Lazarethe und die Ungefchicklichkeit der

Aerzte tadeltr: ”‘). Leichtkranke blieben beim Regiment, Chronifche wurden nach dem Feld—Lazareth ge-

fendet, das aus dem Hauptlazareth und dem Hßpz'tal ambulant befiand; letzteres begleitete die Armee bei

den Märfchen und Bataillen 265). »Der König ernennt zu jeder Haupt-armee 2 Officiere‚ welche die Auf—

ficht über die Feld-Lazarethe führen« 265). Die Soldaten verpflegten fich auch in diefen felbfl 237). »Die

inneren Kranken find . . . . von den Verwundeten in den preufsifchen Lazarethen allemal abgefonderte. NS}.

Eine Zufammeni’cellung aus verfchiedenen Verordnungen, welche das herrfchende

Syßzem zeigt, (tellt die Initruction des General-Feld-Stabs-Medicus 71. Zz'nnena'arf2ß9)

dar, die er von Breslau aus am 9. März 1778 veröffentlichte. Der Feld—Medicus

Frilze deckte in einer anonym erfchienenen Schrift 270) die Fehler des herri'chenden

Syftems, fo wie überhaupt die Mängel des damaligen Feld-Lazarethwefens auf und
machte Vorfchläge zur Abhilfe. Ein >>Entwurf zu einer Feld—Lazareth—Ordnung ? 71)

für die königl. preufsifche Armee«, nach welchem im Feldzuge 1778 bei Gelegenheit

des bayerifchen Succeffionskrieges gröfstentheils verfahren worden iii, erfchien 1782.

Freiherr ’Z/. Rz'c/zl/zafen theilt über das Syftem , wie es lich hiernach zu Zeiten
Friedrichs des Großen darftellt, u. A. noch Folgendes mit:

An der Spitze des ärztlichen Perfonals Rund ein General-Feld-Medicus; unter ihm [landen die Apo-

theker. »Der ältefi.e Stabsmedicus war in der Regel auch Reifefeldmedicus und in diefer Eigenfchaft auf—

fehender Arzt bei dem Ho“pilal ambulanl.« Der erfie Verband erfolgte in der Regel fofort auf dem

Schlachtfelde“’). Zu den Hauptlazareths und dem Häpital ambulant follten >>luftfreie Gebäude mit grofsen

Sälen und geräumigen Zimmern, in der Neth fogar Klöfter und Kirchen ausgewählt werden« 273). Allein

nichts defio weniger lagen während des bayerifchen Erbfolgekrieges, wo das Hauptfeldlazareth zu Dresden

etablirt war7 die Kranken dicht zufammen, Bleffirte neben Ruhrkranken; Bettitellen waren auch in [lebenden

Lazarethen nicht vorhanden, nur Strohiäcke und Kopfkifi'en. Die Feldlazarethe leifleten wenig. 1778

Itarben von der 2. Armee, die 70 000 Mann Hark war, 5000 Mann, ohne bedeutende Schlachten, über—

mäßige Strapazen oder dergl.‚ während die fächfifche Armee in derfelben Lage von 22 000 Mann nur 118

2'“) Siehe: BALDINGER. E. G. Von den Krankheiten einer Armee, aus eigenen Wahrnehmungen im preul'sifchen Feld-

zuge. Langenfalza 1774. S. 83.

965) Siehe ebendaf.‚ S. 35 11. ff.

766) Siehe ebendaf.‚ S. 37.
257) Siehe ebendaf.‚ S. 81.

753) Siehe ebendaf., S. 56.
269) ZINNENDORF, v. Allgemeiner Unterricht von den Königlich Preufsil'chen Feldlazarethen und denen dabei an-

gefetzten Officiantcn und derfelben Verrichtungen. Breslau 1778.

27“) Das Königlich Preufsit'che Feldlazareth nach (einer Medicinal- und ökonomifchen Verfafi'ung der zweiten Armee

im Kriege 1778—79. Leipzig 1780.

271)Entwurf zu einer Feld-Lazareth—Ordnung fiir die königlich prenfsil’che Armee. Hifioril'ch-politifch-geographifch-

fl:atiltifche und militairifche Beyträge, die königlich preui'sifchcn und benachbarten Staaten betreffend. Theil II, Band x.

Berlin 1782. S. 636—668.

€""?) Siehe: RICHTHOFEN, E. K. H. v. Die Medicinal-Einrichtungen des Königlich Preul'sifchen Heeres. Theil !.

Breslau 1836. S. 52.

273) Siehe ebendaf.‚ S. 47.
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verlor 274}. Eine wefentliche L'rfache war auch hier der Mangel an tüchtigen Aerzten. Der König wendete

floh 1785 an das Obercollegium medicum mit der Forderung, über die gefchickteften Aerzte für den Kriegs—

fall Lilien zu führen, damit man fich bei eintretendem Feldzuge nicht genöthigt fehe, nur lauter unbrauch—

bares und unwilfendes Zeug zufammenzuraffen« 275}.

Unter Frz'edrz'c/z I/Vz'l/zelm Il. erfchien das königl. preufsifche Feld-Lazareth—

Reglement vom 16. September 1787.
Es handelt in feiner I. Abtheilung „von den Eigenfchaften, Pflichten und Verhältniffen der Lazareth—

()fficianten. .

lm [. Kapitel wird das ganze Lazarethwefen bei einem entfiehenden Krieg unter einen Stabsofficier

geflellt, der vom König zum Lazareth-Director ernannt wird. Diefer foll mit dem General-Stabs-Medicus

und dem erften GeneralChirurgo ein befonderes Collegium, die >:Haupt—Feld—Lazaretthirection«, bilden.

Sie haben gemeinfchaftlich bei Ausbruch eines Krieges alle Anordnungen und Verfügungen zu treffen, die

zur Etablirung und Mobilmachung der Lazarethe nothwendig find, und den Lazareth—Etat dem König zu

unterbreiten. Der General-Stabs-Medicus hat die Feldärzte und Apotheker, der erfte GeneraLChirurgus

fämmtliche \Vundärzte und der Lazareth»Director die Oekonomie-Officianten anzunehmen und anzuftellen.

Falls eine zweite Hauptarmee gebildet wird, treten hier an die Stelle oben genannter Aerzte der Ober—

Stabs—Medicus und der zweite General—Chirurgus. Befindet lich am Ort der Haubt-Lazareth—Direction ein

Feld—Kriegscommiffariat, fo fell ein Rath deffelben in diefer Direction mit den übrigen Mitgliedern Sitz und

Stimme haben. Dagegen find die Mitglieder diefer Direction wirkliche Mitglieder des Feld—Kriegs—

Coxnmiifariats, und das letztere fell auf das Votum der erfteren in Lazareth—Angelegenheiten vorzüglich

Rücklicht nehmen. „erin einzelnes Mitglied diefes Collegii kann etwas für fich allein unternehmen oder

den anderen Befehle ertheilen.-. Die Befehle und Anordnungen, die auf das Ganze Beziehung haben, müffen

jederzeit gemeinfchaftlich von der Haupt-Lazareth—Direction gegeben werden. >>Bei den detachirten Reken-

den Feld-Lazarethen foll eine gleiche, obgleich der HauptLazareth-Direction untergeordnete Direction Statt

finden„

Im V. Kapitel wird bezüglich der Feldapotheke beftimmt, dafs den Ankauf der Arzneimittel ganz

allein die Medicinal»Direction beforgt. Nach dem VI. Kapitel follen die Lazareth-Infpectoren, welche die

untergeordnete ökonomifche Aufficht über einzelne Lazarethe haben, aus rechtfchaffenen, halbinvaliden

\Vachtmeiftern und Feldwebeln, die Auffeher aus eben folchen Unterofficieren, die Krankenwärter unter be—

weibten, halbinvaliden, treuen Soldaten gewählt werden. 1 Auffeher fo]! 200 bis 250 Kranke beforgen.

In der Regel foll 1 Krankenwärter auf 20 innerliche Kranke oder auf 10 Verwundete gerechnet werden.

Die 2. Abtheilung handelt von >.»Anlegung, Einrichtung und Beforgung der Feldlazarethea.

Das I. Kapitel befafft lich mit den [tehenden Feldlazarethen. Es werden auf 100000 Mann 10000 Kranke

gerechnet, (lie aber nach Befchaffenheit der Epidemien und Schlachten auf 20000 und mehr anwachfen

können.

„Die Feldlazarethe müffen womöglich jederzeit in grofsen Städten, und zwar fo angelegt werden,

dafs fie weder unter (ich, noch von der Armee fehr weit entfernt find.« Sicherheit des Ortes, hinlängliche

Bequemlichkeit für die Kranken und leichte Fortfchaffung derfelben follen für die Wahl der Orte haupt—

fächlich maßgebend fein. Ihre Anzahl mufs nie zu klein fein, damit man den Transport der Kranken er—

leichtern und der Anhäufung und Anfieckung beffer ausweichen könne.

Die Krankenhäufer müffen wo möglich frei und erhaben liegen, mit reiner Luft umgeben und nicht

weit vom fließenden \Vafl'er entfernt fein. je mehr man einzelne Krankenhäufer erhalten kann und je ent-

fernter (liefelben von einander ftehen, defio heilfamer ift es für die Kranken, für die Lazareth0fficianten

und die Einwohner des Ortes felbß. Nie müfl'en Krankenhäufer der leichteren Beforgung oder des

wenigeren Aufwandes wegen nahe an einander gebracht werden. Es werden Häufer mit hohen, großen

und luftigen Zimmern, befonders Säle, in denen die Luft leicht erneuert werden kann, vorgefchlagen;

kleine Stuben follen durch Einfchlagen der Wände erweitert, mit höheren Fenftem oder Luftlöchern ver»

fehen, in niedrigen Zimmern grofse Deckenöfl'nungen hergeftellt und mit dem Boden in Verbindung gefetzt

werden. Die oberen Stockwerke find den unteren vorzuziehen und die Kranken felix weitläufig zu legen.

Zur Zeit des Sommers mufs man dem Mangel fchicklicher Zimmer durch Anlegen großer brettemer

Schuppen abzuhelfen fuchen. Gewöhnliche Oefen, die von außen geheizt werden, find fchlechterdings in

keinem Laznreth zu dulden; fie follen zu Kaminen oder von innen heizbar gemacht werden. Bloß in

Kirchen, grofsen Scheunen und fehr hohen Sälen, wo Kamine nicht hinlänglich heizen, können fie bei—

behalten werden.

2'”) Siehe ebendaf., S. 72.

275) Siehe ehendaf.‚ $. 75.
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Die Krankenhäufer fallen in innere und äufsere abgetheilt, jedes derfelben mit einer genügen-

den Wache verfehen, die Krankenftuben wieder nach Verfchiedenheit der Krankheiten abgefondert und

die Kranken fo viel als möglich regimenterweife zufammengebracht werden. :»In keinem Kranken-

zimmer müifen Tapeten, befonders wollene, geduldet werden, weil fie das Lazarethgift einziehen, auf-

bewahren und folches der Luft beftändig wieder mittheilen. Auch die hölzernen Verfchläge‚ Wände u. dergl.

müfl'en weggenommen werden, wenn fie zum Aufenthalt und zur Vermehrung des Ungeziefers dienen‚a

Wenn möglich, müffe man die Kranken alle 3 bis 4 Wochen in neue und rein gemachte Stuben legen,

damit man die alten mit warmem \Vaffer und Seife ausfcheuern und zuletzt mit gewöhnlichem Effig aus-

wafchen und die Wände, wenn die ]ahreszeit und die übrigen Verhältniffe es erlauben, von Neuem über—

weifsen könne. Einige Krankenhäufer müffen (lets unbelegt und fo eingerichtet fein, dafs fie die unerwartet

ankommenden Kranken und Verwundeten fogleich aufnehmen können. Für die Reconvalefcenten ifl eben-

falls ein eigenes Haus zuzubereiten. Auch müffen einige Zimmer in jedem grofsen Krankenhaufe ledig

bleiben, um die in anderen Zimmern entdeckten anfieckenden Kranken dahin zu verlegen. Aufserdem

müffen in jedem Krankenhaufe noch einige Stuben für die Auffeher. die Unter-\Vundärzte, die Kranken—

Wärter, zur Speifekammer, zu den Utenfilien und Montirungsftücken vorhanden fein. Findet man keine

geräumige Küche in dem Lazareth, fo mufs eine von Brettern aufgebaut werden. »Endlich mufs beim

Haupt-Feld—Lazareth noch ein befonderes und bequemes Haus für die Feldapotheke und ein grofses Zimmer

in einem anderen fchicklichen und gut gelegenen Haufe ausgemittelt werden, wo die Medicinal- und Oeko-

nomie-Direction zufammenkommt und wo auch die Haupt-Lazareth-Direction ihre Sitzungen hält.<z

Im II. Kapitel wird bezüglich der Lagerflätten (% I) befiirnmt, dafs zu einer folchen I Strohfack

zum Unterbette7 ein anderer zum Kopfkiffen, 2 Bettlaken und [ Friesdecke gehören. :Diefe Lager

werden für die Kranken und leicht Verwundeten auf Bretter, welche oben und unten auf Mauerfleinen

ruhen, gelegt. Anflatt der Maueriteine kann man auch Kleben Holz nehmen und in Ermangelung der

Bretter überhaupt die ganze Unterlage von Holz machen,« indem man an jeder Seite 3 Kleben Holz der

Länge nach mit klein gefpaltenem Holz der Quere nach belegt. Hat man auch (liefes nicht, fo mufs der

Strohfack um fo häufiger gewendet werden. In der Regel foll jedes Lager ein Viereck von 6 bis 8 Fufs

auf jeder Seite, fomit 36 bis 64 Quadr.—Fufs einnehmen, je nach Befchaffenheit der Räume und der Art

der Krankheiten. Bettflellen erhalten blofs die Schwerverwundeten, die weiter aus einander zu legen find.

*Anfiatt der gewöhnlichen Nachtflühle und Aborte, welehe letztere, wenn fie nicht forgfältig angelegt und

gereinigt werden können, das Haus vergiften und die Anfteckung begünftigen, follen künftig fef’te, wohl

verpichte, 4 Fufs lange und 11/2 Fufs breite Kalten, auf welchen 2 Perfonen fitzen können, verfertigt,

oben mit 2 einzelnen Deckeln und feitwärts mit 4 Handhaben verfehen werden;« fie follen immer zugedeckt

und möglichft an Orten aufgefiellt fein, wo man durch Oeffnung der Fender Zug geben kann. Morgens

und Abends find fie mit 2 durch die Handhaben gezogenen Stangen wegzutragen, in einen Fluß aus.

zufchütten oder, wenn diefer fehlt, aufserhalb der Stadt in eine tiefe Grube auszuleeren; der Unrath in

derfelben ift mit Erde zu bedecken. Danach follen die Kalten an einem Brunnen gut ausgefpült und gereinigt

werden. Einige Nachtftühle müifen nur einfach und fo eingerichtet fein, dafs fie leicht heraus- und hinein-

getragen werden können.

Nach dem III. Kapitel erfolgt der Transport Leichtkranker und Leichtverwundeter vom Lager in

das Feld—Lazareth durch die Brot- und Proviantwagen, der Schwerverwundeten, Schwachen und befonders

Ruhrkranken durch den für 8 Mann eingerichteten Regiments-Krankenwagen, über den nur der Regiments—

arzt disponirt, unter Bedeckung und ärztlicher Leitung.

Das V. Kapitel ordnet für die allgemeine Verpflegung zur Abftellung der bisherigen L'nordnungen

und Mifsbräuche die Errichtung einer allgemeinen Speifecaffe an, die unter befonderer Aufficht des

(Jekonomie-Directors dem Rendanten übergeben wird. Danach wird dem Soldaten fein Bold und feine

Baarfchaft bei Aufnahme in ein fiehendes Lazareth abgenommen, in der allgemeinen Verpflegungs-Caffe

deponirt und der Soldat von dem Seid und den übrigen ihm zukommenden Lebensmitteln nach An-

ordnung der Aerzte verpflegt. Der betreffende Ueberfchufs wird an jedem Löhnungstage abgerechnet und

jedem Kranken fein Theil gutgefchrieben. Beim Austritt aus der Lazarethpflege erhält er fein Guthaben

und feine deponirte Baarfchaft ausgezahlt. Ueber letztere kann er fchon während feines Aufenthaltes im

Lazareth bedingungsweife disponiren, folche in Gegenwart eines Arztes oder lnfpectors an feine Verwandten

oder Bekannten fchicken — »eine Verfaffung, welche bei keiner Armee fiattfindet und welche ein jeder gut

denkende Soldat mit Dank und mit Verdoppelung feines Dienfteifers erkennen wird«.

Nach dem VI. Kapitel foll das Reconvalefeentenhaus weitab vom Lazareth an einem großen Platz

liegen und nach dem VII. Kapitel das Todtenzimmer fo weit als möglich von den Kranken entfernt fein.

Das VIII. Kapitel fiellt fett, dafs der Ort des ambulirenden Lazarethes vom oberfien Befehlshaber
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der Armee beftimmt wird. Gewöhnlich befindet es froh beim ambulirenden Kriegs-Commiffariat, der

Kriegscaffe, der Feldbiickerei und dem Hauptmagazin, damit die Kranken zugleich bedecket, gut verpflegt

und leicht transportirt werden können. Der Transport derfelben von hier nach dem (lebenden Lazareth

erfolgt durch die Brot- und Proviantwagen. Bezüglich der Befchaffenheit der Krankenhäufer beim fliegen-

den Hofpital fall Alles beobachtet werden, was bei den flehenden Lazarethen gefagt ii}.

Aus diefem Reglement habe ich die Vorfchriften, welche den baulichen Theil

betreffen, ausführlicher mitgetheilt. Sie enthalten Alles, was allgemein damals bezüglich

guter Krankenunterkunft gefordert wurde. Sie find auch, fo weit es die übrigen

damaligen Verhältniffe geflatteten, zur Anwendung gelangt, wenn auch diefes Regle—

ment in anderen Dingen der langfamen damaligen Kriegsführung angepafft war, bei

der froh der Kriegsfchauplatz nicht fchnell wefentlich verlegte. Es genügte im

Uebrigen bei der veränderten Kriegskunf’t, welche der franzöfifchen Revolution in

Frankreich folgte, nicht. Den neuen Verhältniffen gerecht zu werden, fiel dem am

18. Februar 1789 zum Stellvertreter des General-Chirurgus Thea’m ernannten Gärcke

zu, der am 10. Juni 1792 als General-Chirurgus zum Mitdirector des gefammten
Lazarethwefens zur Armee berufen wurde und dem Heere folgte.

Er konnte nur mit vielen Schwierigkeiten in Trier und Luxembourg Feld-Lazarethe anlegen 276). Die

von ihm detachirten Lazarethe waren in fehr traurigem Zufiand. Er entwarf den Plan zur Errichtung eines

felbfiändigen Feld-Lazareth-Ambulants für 1000 Verwundete und Kranke. Mit der Genehmigung deffelben

von) 16. Februar 1793 wurden ihm die nöthigen Gelder angewiefen. v>Alles war in 6 Wochen fertig. Von

dem Nutzen diefes Ambulants, fähig, der Armee in allen ihren Bewegungen Schritt vor Schritt zu folgen,

überzeugte lich das Heer bald; das Lazareth-Perfonal ward immer forgfältiger verftärkt und die Verpflegung

nach feinem Plan —— dem fog. cf. Schulenburg'fchen, deffen Grundlagen von ihm herrühren — eingeführt« “’).

ln Laubenheim, Bingen, Hochheim, Höchft und aller Orten um Mainz waren bei der Belagerung von Mainz

die ambulirenden Lazarethe überall in better Ordnung eingerichtet 273). Auf dem Rückweg nach Berlin

erwarb Görcke in Rinteln einen englifchen. auf Federn ruhenden Krankenwagen, nach welchem das.

preufsifche Heer feine Krankenwagen von gleicher Bauart erhielt.

ns- Durch Kaifer ‚‘?0fep/z II., der lich fchon im bayerifchen Erbfolgekrieg als Mit-
0 fl: 'h'1'h « -' '};;{2262tzeregent und 'Ihronfolger von dem erbarmhchen Zuf’tand des Feld-Lazarethwefens

von überzeugt hatte, war dem öfterreichifchen Sänitätswefen durchgreifende Förderung

‘788 "nd '789' zu Theil geworden. Unter ihm erfchien 1788 und 1789 das >>Reglement für die
k. k. Feld-Chirurgen in Kriegs- und Friedenszeitene 279), und zwar wegen des be—

vorfiehenden Krieges gegen die Türken zuerft der II. Theil, den Sanitätsdienft im

Krieg betreffend, dem der I. Theil, das Sanitäts-Reglement in Friedenszeiten, folgte.

Beide waren von Brambz'lla bearbeitet.
An der Spitze des Heeres-Sanitätsdienftes Rand der rangältefle Feldchirurg, »Protochirurgr genannt,

der zugleich Leibchirurg, Director der ]ofephs-Akademie und General—Infpector fä.mmtlicher Militär-Spitäler

war. Unter ihm ftand das gefammte Sanitäts— und Apothekerperfonal der Armee. Im Frieden war er un-

mittelbar dem R. k. Hofkriegsrath, im Krieg dem Armee-Commandanten untergeordnet. Die Hauptfeld-

fpitäler follten in Schlöfl'ern oder dergl. und in grofsen hölzernen, befonders hierzu erbauten Baracken

untergebracht, die fliegenden Spitäler in Dörfer hinter tler Front gelegt werden, wo jedes Regiment feine

eigenen Leichtkranken und Verwundeten beforgte, wenn die Armee längere Zeit an einem Ort war, die

dem Hauptfpital übergeben wurden, wenn fie in Bewegung war.

In den Krankenfiilen foll die Lüftung durch kupfeme, nach aufsen lich erweiternde Rohre, die am

Fußboden durch die Mauer gingen, und durch eben folche diagonal gegeniiber liegende und entgegengefetzt

gerichtete nahe an der Decke erfolgen, die durch Klappen zu fchliefsen find. Die Lampen zur Beleuchtung

des Nachts wurden in den Corridoren fo angebracht, dafs das Licht durch die Fenfl:er in den Kranken—

276) Johann Görcke nach feinem Leben und Wirken gefchildert bei Gelegenheit feiner fünfzigjährigen Dienfijubelfeier

am 16. October 1817. Berlin 1818. S. 38.

377) Siehe ebendaf.‚ S. 41.

215) Siehe ebendaf., S. 44 u. ff.

279) Siehe: Bnniumu..4‚ _]. A. v. Reglement für die k. k. Feldchirurgen. Wien 1788 u. 1789.
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raum fiel; in den Haupt- und .L\rmeefpitälern‚ wo es keine Corridore gab, follten fie im Saal nahe den

Fenf’tern fo angebracht werden, dafs der Rauch durch ein Rohr nach außen geführt wurde 28"). Der Fufs-

boden foll von Stein fein, der Bettenabfland 2‘/-z Fufs betragen. Man rechnete 2 Wärter auf je 10 gefähr»

liche Kranke oder 20 Leichtkranke, 40 Recouva.lefcente und [ Unterofficier auf 6 Krankenwärter.

In Frankreich folgten fich in der Zeit von 1781—94 nicht weniger als 4 Regle—

ments für die Militär-Hofpitäler, welche die Friedens- und Feld-Hofpitäler zugleich

behandeln und in dem Arréte' der Confuln von 1800 ihren vorläufigen Abfchlufs

finden.
Die Ordonnance du Rai, parlant réglement ge'néral concemant [es /zäpz'taux mili—

faz'res du 2 Mai 1781 zerfällt in das Reglement, die Amphitheater lzu Strafsbufg,

Metz, Lille, Breit und Toulon betreffend, von denen die in den erlten 3 Hofpitälern

vom König wieder hergef’cellt, die in den letzten 2 neu errichtet wurden, und in

das Reglement für die fämmtlichen Militär—Hofpitäler.
Diefes Reglement giebt folgendes Verzeichnifs von Militär—Hofpitälern in Frankreich: 4 erfter Claffe‚

je 1 in Straßburg, Lille, Metz und Toulon; 8 zweiter Clafl'e, 22 dritter ClaiTe, 14' vierter Clafi'e und 17

fünfter Claffe, fomit zufamrnen 65. Außerdem waren von anderen Hofpitälern auf militärifchem Fufs ein-

gerichtet: ! erfter Claffe zu Brett, 2 zweiter Clafl'e, 11 dritter Claffe, II vierter Chile und 1 fünfter Clal'fe:

zu diefen treten noch die in der feehsten Clalfe angeführten 59 Charité—Hofpitäler und 4, die bei den

mineralifchen Quellen angelegt waren, fo dafs im Ganzen in 154 Hofpitälern Militärkranke verpflegt werden

konnten.

Im Einzelnen wurde u. A. angeordnet, dafs jeder Kranke (ein eigenes Bett haben follte und dafs

im Fall der Neth nur 2 Leichtkranke in 1 Bett gelegt werden follten, deren Maße auf 4 Fufs Breite und

5 Fufs 9 bis 10 Zoll Länge bei 12 bis 15 Zoll Entfernung vom Fußboden fett gefiellt werden. Im

Winter follen die fchlirnmften Kranken nur 2 Decken erhalten. Für je 2 Officiere und je 15 Gemeine

wird ein Wärter gerechnet mit der Beitimmung, dafs wegen der Nachtwache 2 Wärter für 15 Kranke und

darunter, 3 aber nur geflattet werden, wenn die Zahl der Kranken 30 überfchreitet.

Der Abzug vom Solde erfolgt für die im Hofpital zugebrachte Zeit einer fett gefetzten Taxe ent»

fprechend, unterbleibt aber, wenn die Armee aufser Landes ift. Die Lieferung der Arzneien für die

kleineren Hofpitäler toll allein von den Apotheken der 5 grofsen Hofpitäler erfolgen. bei denen die Amphi—

theater etablirt find.

Sieben Jahre fpäter erfchien das Rég/ementfur les délaz'ls inlérz'eurs des köpz'taux

mililaz'res‘-’“), welches die Bildung von Regiments-Hofpitälern anordnet, diefen die

erlte Claffe zuweist, und von den allgemeinen Hofpitälern nur 9 als Höpz'taux auxz'—
lz'az'res beftehen läfi't, welche die zweite Claffe bilden.

Das Reglement beftimmt bezüglich der Krankenfäle in Tit. IV: Die Zahl der Betten in jedem

Saal (oll nicht 50 überfchreiten; diel'e fallen mit 3 Fufs Abitand in 2 Reihen Heben, zwifchen denen

mindeftens 10 Fufs Abfiand bleiben müffe. Bei großem Andrang fell eine 3. Reihe zwifchen ihnen auf-

gefiellt werden.

Nach Tit. V wird die Zahl der Betten der Hofpitäler zweiter Clafl‘e auf 600 fixirt für das in Metz,

auf 500 für diejenigen in Lille und Straßburg, auf 300 für jene in Toulon und Brett, und auf 200 für

diejenigen in Caén, Saint-Brieux und Saint-Jean d’Angely.

In den Regiments—Hofpitälern [oil die Zahl der Betten in denjenigen für die Regimenter von 2 Ba—

taillonen 50, in den anderen 25 betragen. Die Zahl der Betten aller diefer Hofpitäler wird jährlich pro-

portional in jedem Hofpital bis zur doppelten Zahl vermehrt werden, und zwar um 100 in Metz, Lille

und Strafsburg, um 50 in Brett und Toulon‚ um 30 in Caén u. (. w., um 6, bezw. 3 in jedem Regiments—

Hofpital.

In Orten, wo es mehrere Regiments-Hofpitäler giebt, wo aber keine Häpz'taux auxiliaz'rzs vorhanden

find, follen (ieh die Verwaltungsräthe derfelben vereinigen, um einen confultirenden Arzt zu wählen. Der

Dienfl: in den Regiments-Hoi'pitälem wird dem in den Hilfshofpitälem gleich gefiellt‚

Neue Betten fallen von Eifen, 6 Fufs lang, 3 Fufs breit und 22 bis 24 Zoll vom Boden

hoch (ein.
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Diefes Reglement rief fcharfe Kritik hervor. Unter Anderen erörterte Co €*”)

die Fehler, die man mit dem Erfatz der Militär-Hofpitäler durch die Regiments-

Hofpitäler mache. Die Superiorität der erfteren über diejenigen anderer Regierungen

werde felbf’t von den Ausländern anerkannt. Ihre Unterdrückung zwinge zu einer

bedeutenden Vermehrung der Ausgaben, was er durch Zahlen nachweist. Die

Regiments-Hofpitäler böten in Bezug auf Behandlung der Kranken und Verwundeten

nicht die Garantien, da fie nur Gefundheitsofficieren anvertraut werden dürfen, die

fehr fpeciell mit diefer Behandlung vertraut feien; die Apotheke könne man nicht
den ftädtifchen Apothekern anvertrauen u. f. w.

Das Reglement wurde bereits 4]ahre fpäter durch ein neues erfetzt, das, dem

Kriegsfall beffer angepafft, eine fchnellere und wirkfame Hilfe im Krieg durch die

fliegenden und ftehenden Hofpitäler bieten follte, >>indem man fie fo viel als mög-

lich den Truppen in den Feldzügen nähert«. Dies ift das Réglemml‚ concernant les

köpz'taux ambulans el fédenlazfis qm" a’oz'wnt ätre élaälz's pour le femice des arme'es,

m exe'cutz'zm du de'cre‘z' de l’Aß'emélée Nationale, des 21 e! 27 Avril 1792, fan:tionné
par le Rai le 5 Mai. Du 20 _?uz'n 1792, l'an 4‘ de la Liäerte'.

Durch (“des werden die Regiments-Hofpitäler an allen den Plätzen caffirt, wo (lebende Hofpitäler

& la fm'fß der Armee vorhanden find. Es ordnet die ftaffelmäfsige Errichtung und Evacuirung der Häpi-

[aux fia’enlairex hinter der Armee an. Das erde derfelben foll fo nahe als möglich an der Armee —

höchftens in der Entfernung von I Tag — errichtet, und in ihm oder in feiner Nähe fell ein befonderes

Etabliffement für die kranken und verwundeten Officiere gebildet werden. Die Kriegsgefangenen geniefsen

diefelbe Pflege, wie die anderen Kranken und Verwundeten.

Für die Venerifchen und Krätzigen foll bei jeder Armee ein Special-Etabliffement gebildet werden.

Wo ein einziges Hofpital genügend geräumig ill, beide aufzunehmen, wird das Local derart angeordnet
werden, dafs keinerlei Verkehr zwifchen den Venerifchen und den Krätzigen ftatthaben kann. Die Leib—
und Bettwäfche beider unter lich ill mit gröfster Sorgfalt getrennt zu halten, eben fo die Verbandwäfche.

Sie werden daher auch vollfländig getrennt gewafchen werden.

Der Dienfi in den [lebenden und fliegenden Hofpitälern wird einem Directorium von 6 General-

RegilTeuren unterftellt. Auf 12 Kranke wird I Wärter gerechnet.

Als Erfatz für ungenügende Unterkunftsräume wird jetzt auch hier der Bau von Zelten und Baracken
empfohlen.

Das Höpila/ alu/mhan erhält hier eine felbftändigere Urganifation, einen Stamm von eigenen Wärtem,

leichte Transportwagen für die Verwundeten und Tragbahren; ein eigenes Depot fell I bis 2 Stunden

hinter der Armee fiir daffelbe errichtet werden. von dem aus 3 Abtheilungen7 je 1 für das Centrum und
die beiden Flügel der Schlachtordnung, operiren. Alle Aerzte folgen dem Häpital ambulant bis zu dem

Augenblick, wo jeder von ihnen in eines der flehenden Hofpitäler abgezweigt wird. Die in den letzteren

entbehrlichen Chirurgen werden, wenn eine Schlacht bevorfieht, zu ihm herangezogen und kehren, indem

fie die Verwundeten»'l‘ransporte nach den [lebenden Hofpitälern leiten, nach diefen zurück. Das Häpital
amöu/an/ wird täglich evacuirt. Es hat feinen eigenen Mefl'erfchmied. feine Bäckerei, Wäfcherei und

eigene Bagage.

Das Reglement handelt auch von der Bildung des Gefundheitsrathes in Paris, der den allgemeinen

Verproviantirungsplnn fefl zu Relien, fo wie Vorfchlagsrecht bezüglich Befetzung der Aerzte-, Chirurgen»
und Apothekerflellen hat und eine Infpection von Hofpitälern in Fällen von Epidemien oder font}, zum
Heften des Dienfles durch eines feiner Mitglieder veranlafl'en kann.

Diefes Reglement enthält die wefentlichen Grundlagen für die fpätere Ent-
wicklung des Feld-Hofpitalwefens in Frankreich.

ln einem Reglement vom 2. Jahr der Republik (1794), betreffend die (iefundheitspflege bei den
Armeen und in den Hofpitälern. wird die Gefundheits-Commiffion äufserftenfalls auf 12 Mitglieder, aus-
fchliefslich des Secretärs, feft gefetzt, die ärztliche Leitung der Hofpitäler einheitlich geflaltet und zur
Controle der Kriegsconnnifl'äre und der Directoren, die der Gier und Dieberei angeklagt wurden, jedes
ftehende Ilofpital einem Verwaltungsausfchufs aus 2 Municipalbeamten, 2 Gliedem des Wachfamkeitsaus—

2"?) Siehe: Cn5'ri-z. Du _/2»nrice das lizißilau:r mz'lilairn, rn/lpelé (mx 71raz's )riucipn. Paris 179r S. 112——r15.



121

fchufl'es der Gemeinde und dem jedesmaligen Commandanten unterfiellt; die ökonomil'che Verwaltung der

Feld— und fiehenden Hofpitä.ler wird von dem Vollziehungsrath Bürgern anvertraut 253).

Die Verordnung für die Militär—Hofpitäler der franzöfifchen Republik vom

2, Jahr derfelben beftimmt die Errichtung einer unter Aufficht des Gefundheitsrathes

in Paris itehenden Central-Apotheke für die Armee-Hofpitäler der Republik. Hinter

jeder Armee wird froh eine Niederlage einfacher und zufammengefetzter Arzneien

befinden 284).
Die Zahl der \Vundärzte verfchiedener Grade wird zu i auf je 25 Kranke, die der Apotheker auf

1 ', 50 fett gefetzt.

Zwil'chen den Aborten und den Sälen foll, wenn es irgend möglich ift, ein Vorgemach, mit gegen—

über liegenden Seitenfenfiern verfehen, liegen; fie follen, wenn dies nicht möglich iii, durch eine doppelte

Thür verfchlol'l'en fein, deren innere durch ein an ihr hängendes Gewicht zugezogen wird. In jedem

fiehenden Hofpital fell wenigitens 1 Badewanne, in größeren 2 für je 100 Kranke oder Verwundete, 1 für

je 50 Krätzige und I für je 25 Venerifche vorhanden fein. Unter keinem Vorwande darf eine für Krätzige

hellimmte Badewanne auch für Venerifche dienen, noch umgekehrt, und in keinem Falle dürfen diefe beiden

Arten von Badewannen zum Dienf’t der übrigen Kranken gebraucht werden.

Ueber die Erfahrungen, die man in den Feldzügen jener Zeit mit den Unter-

kunftsräumen fiir die Kranken und Verwandeten gemacht hatte, fchrieb der ehe-

malige Chur-Braunfchweig-Lüneburgifche Feldarzt .Mz'chaelzlr 285). Bezüglich der vor—

handenen Gebäude zu Adaptirungen für Krankenräume äufsert er u. A.:
»Die Gefundheit fchnell wieder herzuitellen und die Wunden der äußeren Schäden auf das fchnellße

und befte zu heilen, dies iii: der Hauptzweck des Hofpitals, der uns allein bei ihrer Einrichtung leiten

mufs; alles Andere ift Nebenfache.c<

Von den zur Unterkunft der Kranken empfohlenen großen Räumen feien untauglich: gewöhnliche

Häufer, Ställe, Scheunen, Cafernen, Komböden u. dergl., da fie »entweder aus kleinen, abgetheilten Zim-

mern beftehen, zu viel Winkel haben und daher die Luftreinigung nicht zulalTen oder zu niedrig find und

gewöhnlich der Sonne keinen freien Zutritt gefiatten. Auch findet Geh in diefen Gebäuden viel rauhes,

nicht angeitrichenes Holz, welches Schmutz und anfieckende Materie leicht beherbergt.« Vor Allem hebt

er die Wichtigkeit des Zutrittes von Sonnenitrahlen zu den Zimmern hervor, durch die nicht nur fchäd-

liche Feuchtigkeit verhütet, ein freundlicher und heiterer Eindruck erzielt, fondern auch wohl unzweifelhaft

die Luft verbefi'ert werde. Man folle deren wohlthätigen und befonders an kalten Tagen erquickenden

Einflufs auf die Kranken (liefen nicht entziehen, dem die Genefenden (ich immer ausfetzen, weil fie lich

durch ihn geltärkt fühlen. Auch der Arzt bedürfe natürliches Licht bei Unterfuchung der Kranken. Vor

Kornböden, die meiit niedrig, fini’ter, heifs u. (. W. feien, warnt er ganz befonders und lobt namentlich die

Kreuzgänge der Klößer, wo die Kranken vor Regen gefcht'itzt und doch fall in freier Luft liegen, die

auch wegen der vorhandenen Küchen, Refectorien, Wohnungen für die Officianten, Gärten zum Spazier-

gang der Kranken u. [. w., wo nur immer möglich, zu wählen feien. Die Kirchen find befonders in der

heißen ]ahreszeit zum Hofpital verwendbar und die katholifchen mehr, als die proteftantifchen, deren

Adaptirung ohne große Zeritörung und Ketten wegen des vorhandenen Kirchengeflühls befchwerlich fei.

Auf je 300 bis 400 Quadr.-Fufs foll ein Dunitfchlot von 1 Quadr.-Fufs Querfchnitt vorhanden fein,

—>wenn man gehörigen Nutzen davon haben will. Sie fallen über Theilen des Saales liegen, wo keine

Betten lieben und in gewölbten Räumen im höchften Punkt der Saaldecke eingefetzt wer-dem. Die Oel?-

nungen in den Wänden am Fußboden müfl'en »eben fo häufig wie die in den Fenftern« fein und ‘/2

bis ] Quadr.-Fufs mefi'en.

In Deutfchland miiffen Baracken fchon vor I 773 gebaut worden fein, wie aus

folgenden Worten Zückert’s 2“) hervorgeht:
»Während des letzteren Krieges in Deutfchland ill: man, wenn die Hofpitäler fchon voll waren,

einigemal genöthigt gewefen, die Kranken unter freyem Himmel in bretterne Hütten zu bringen. Obgleich

die Kranken von der rauhen Luft viel leiden mul'ften, fo hat man doch gefunden, dafs die, welche in der—
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gleichen Hütten gelegen haben, weit eher und leichter genefen und von ihnen viel wenigere gefiorben

find, als in den Ilofpitälem und Cafemen, wo die Kranken keine fo freie und frifche Luft einathmen

konnten.«

Wo waren diefe Baracken? Sie find nach Vorf'tehendem öfter errichtet werden, und ihr Erfolg

wird conflatirt. Sie müffen alfo Auffehen erregt haben.

Im nordamerikauifchen Freiheitskrieg hatte Tz'lt‘an Zelte und Hütten verwendet.

Er fpricht anerkennend von ihnen für Hol'pitalzwecke bei warmer Witterung; aber

er fügt hinzu: »In kaltem Klima oder im Winter (ind beffere Vorkehrungen als

Zelte nöthig. In folchen Fällen habe ich immer das Hofpital als das bef’te befunden,

das nach dem Plan einer Indianerhiitte gemacht war.<<
»Die Feuerflelle war in der Mitte des Raumes, ohne irgend einen Kamin. und der Rauch entwich

durch eine Oeffnung von rund 4 Zoll Weite im Firft des Daches. Dies war das Auskunitsmittel; ich be—

diente mich [einer in dem harten Winter 1779—«80, als die Armee nahe bei Morristown gelagert war, und

ich war mit dem Experiment [ehr zufrieden.« Er giebt einen Grundplan und Aufrifs für das Holzhüttem

(Log—111%) Hofpital.

Kaifer _?o/epiz ][. liefs in allen Provinzen, die zum Kriegsfchauplatz dienten,

Spital—Baracken errichten, von denen jede 600 bis 1000 Perfonen nebi’t dem dazu

gehörigen Material bequem faffte 287). 1786 liefs er in Wien ein bewegliches

Militär—Krankenfpital zum Gebrauch der Armee in einem Türkenkriege von blofsem

Holz erbauen. _
Diefes Gebäude fand Bewunderer und Tadler. Der Verfaffer der r>Gedanken über das hölzerne

‚\Iilitär—Krankenhofpital„< u, f. \\".283) behauptet aus beigebrachten Gründen, dafs es nicht nach der Meinung

des Kaifers gemacht fei. und giebt an, wie es befchal’fen fein müffe. >>Nach dem Mufter des in Wien her—

gef’tellten ließ der Kaifer 1786 eines zu Felt errichtem. 259). Die hier angezogene Schrift ift mir nicht

zugänglich gewefen. A'z'rc/zm/wger theilt über diefes Hofpital noch mit, dafs auf dem Kriegsfchauplatz in

Slovenien, Syrmien u. (. w. an den nothwendigen Räumlichkeiten zur Unterbringung der Feld-Spitäler Mangel

gewefen fei. v.\1it Genehmigung 70fip/t II. wurden zur Aushilfe 24 Spital-Baracken von je 68 bis

100 Klaftern Länge in Wien zufammengeftellt und fammt der erforderlichen Spitaleinrichtung im Weg des

oberften Schil°fsamtes auf der Donau nach dem Kriegsfchauplatz gefandt. Es war (lies überhaupt der erfle

bekannte Fall, dafs zur Unterbringung von Kranken und Verwundeten verfetzbare oder transportable Ba—

racken in Anwendung kamen». 29°).

Die Feld-Lazareth-Reglements in Preußen (1787), in Oeiterreich (1788) und in

Frankreich (1792) führten den Bau von Baracken als Unterkunftsräume für Kranke
im Bedarfsfall officiell ein. (Siehe Art. 114, S. 116 u. Art. 118, S. 120.)

In der Bücherfammlung des medizinifch-chirurgifchen Friedrich-Wilhelms—

Infiituts in Berlin findet lich der in Fig. 37 bis 39 wiedergegebene Entwurf eines

>>Krankehzeltes« für 104 Mann zu einem beweglichen Feld-Lazareth‚ der »Allenb.

(Allenburg Reg.—Bezirk Königsberg?) den 19. Februar 1792« datirt ift und die Unter—

fchrift »Gerlac/m 291) trägt. Dieter Plan, deffen Entftehung in den Beginn des

Rheinfeldzuges fällt —— am 7. Februar war das Bündnifs zwifchen Fn?drz'clz VVz'/—

/zelm [I. und Kaifer Leopold II. zur Bekämpfung der franzöfifchen Revolution ge-

fchloffen —— Prellt ein verfetzbares Barackenzelt für 104 Betten dar.

Sein Verfaffer iii wahrl'cheinlich der frühere Regiments»Chirurgus beim @. !PIeyer’fchen Dragonen

Regiment, der nachherige General—Chirurgus Gerlarlz 292\‚ in defien Haus der für das Feld-Lazarethwefen in

'-‘-37) Siehe: KIRCHENBERGER, a. a. O., S. 96.

28**) Siehe: Gedanken über das hölzerne Militär-Krankenl'pital, welches hier zur Probe aufgeßellt werden und für die

kail'crl. königl. Armee an der türkifchen Grenze beftimmt iß, Wien 1787.

239) Siehe: Kni‘s11‘z, J. G. Oekonomifch—technologifche Encyclopiidie. 2. Aufl. Theil 51. Berlin 1799. S. 322.

390) Siehe; KIRCHENBERGEK, ai a, O.. S. 102.

191) Siehe: GERLACH. Entwurf zu einem Krankenzelt für 104 Mann fiir ein bewegliches Feldlazareth. Handfchrift

11ch Zeichnung.

202) Johann Görcke nach (einem Leben und Wirken n. T. W., S. 6.
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l’reufsen liochverdiente Gäu-bu Aufnahme und Förderung fand und fein Schüler ward. In der angeführten
Schrift wird diefer Giirckz’ noch einmal in Königsberg 1807 erwähnt “”), wo er möglicher Weife auf die
dortigen Barackenbauten Einfluß geübt hat (fiehe dafelbft). Der fehr durchdachte Plan läfft auf reifere
Erfahrung im Harackenbau fchliefsen. Vielleicht hatte Gerlar/1 fchon mit den oben erwähnten früheren
Barackenbauten {vor 1773) zu thun oder kannte fie wenigftens. Eine Befchreibung ifi demfelben beigefügt.
Der intereffante Entwurf zeigt ein Holzgerüft von 260 Fufs Länge, 20 Fufs Breite, 7 Fufs VVandhöhe und
14 Fufs Firfthöhe. das des leichten Transportes und der leichten Zufammenfetzbarkeit wegen aus Bohlen
confiruirt ill, deffen Wand und Decke zwei Leinenbekleidungen in 8 Zoll Abfland zwifchen der inneren und
äufseren Bekleidung hat. Die letztere beliebt aus feftem Segeltuch mit Theer getränkt, die innere aus
fetter flächfener Leinwand. die an beiden Seiten mit einem guten Firnifs angefirichen fein foll. 28 beweg
liche Fenlter. 14 auf jeder Längsfeite, von je 2 Fufs Breite und 3 Fufs Höhe, die mit Scheiben von
1 Quadr.-Fufs verglast find, follen fo angebracht werden, wie die Fender in den Kutfchen, zum Herauf—
und Hemiederlaffen. An den Stirnfeiten des Zeltes i{t das Dach abgewalmt und die Leinwand delfelben in
der Richtung des l)aches bis zum Boden gefpannt. Sie überdeckt hier zeltartig die Aborte, welche für
8 bis 10 Mann in einer 4 Fuß“ tiefen und 6 Fufs breiten Bodenaushebung Reben, zu welcher von beiden
Seiten Rampen hinunterführen, um die Abortkübel wegfahren zu können. Der Zutritt zum Zelt erfolgt
durch hölzerne. zweiflügelige Thüren aus Holz, mit Chamieren und Riegeln in der Mitte jeder Längsfeite,
vor denen je ein Windfang angeordnet ift. Durch diefen tritt man in einen Mittelraum von 20 Fufs Tiefe
und 26 Fufs Breite, der als \Varte-, Operations- und Conferenzftube dient und das Zelt in 2 gleiche Hälften
theilt. Die Schwellenmhinenl‘tüCh und Ständer follen 2 Zoll dick und 8 Zoll breit, die Sparren 17 Fuß
lang und 11/4 Zoll dick bei gleicher Breite aus fetten, harzigen, fichtenen Flanken gefchnitten und der
größeren Dauer wegen mit Harz und “'achs an ihren poröfen Stellen ausgefüllt und mit Befehlägen zum
Verbinden der Theile unter einander verfehen werden. Die Enden der Sparten werden mit Hafpen und
Krammen an den Rahmen befeltigt. Zangen über den lothrechten Wänden verfpannen die Sparten. Die
\Vandfliele find in regelmäßig wechfelnden Abfiänden von 8 und 10 Fufs geflellt. Im breiteren Feld
ilt an der Seite das Fendergerüfi eingefetzt, und je ein fchmales und breites Feld hat eine beide über-
fchneidende Diagonaltlrebe erhalten. Aufserdem find der ficheren Standfähigkeit wegen alle 20 Fufs Stum-
leinen angenommen.

An jeder Längsfeite befinden lich 52 fette Lagerfl.ellen im Inneren des Zeltes, die folgendermaßen con-
firuirt find. An den \Vandftändern werden 12 Zoll breite, 1‘/2 Zoll flarke und 20 Fith lange Dielen
mit Eifen befefiigt; am unteren Rande diefer Dielen werden 61/2 Fufs lange Bettfiangen angebracht; am
Fufsende find 2 Pfähle in 3 Fufs Abfiand errichtet, die ‚2‘,/-z Fufs über dem Fußboden hoch find und
13.3 Fufs hoch durch eine Querftange verbunden werden. Hier find die Bettt'tangen befefi.igt‚ Am oberen
Ende werden die 2 l’fähle nochmals durch eine Querftange verbunden. Der Bettfack wird am Fufsende
zum Durchftecken der Stangen aufgefchlitzt‚ an den Enden mit eifemen Ringen verfehen und an Haken
wie eine Hängematte fo eingehängt, dafs das Kopfende höher als das Fufsende liegt. Im Plan find
Doppellagerfiellen angenommen; zwifchen 2 folchen Doppelbetten ift ein Abfland von 3 Fufs gelafi'en.
l)ie Gangbreite zwifchen den 2 lw’ettenreihen beträgt 7 Fufs. In der Operationsftube befinden fich aufset-
(lem noch 4 Lager.

Etwas links, bezw. rechts von der Queraxe des Zeltes aufserhalb deffelben ill in einem Abfta.nd von
30 Fuß- je eine Küche von 20 Fufs Breite und eben fo viel Tiefe errichtet, deren Fufsboden 4 Fufs unter
Termin liegt. Die hierfür nusgehobene Grube ilt mit Holz ausgefetzt. Vom Herd der einen Küche
in ein Rauchfang in einem 1 Fufs breiten und 2 Fufs tiefen Canal unter der Erde nach dem Zelt und eben
fo innerhalb defl'elhen in einem Abfland von etwa 3 Fufs längs der einen halben Längswand, dann längs
der Stirnwand und an der anderen Längswand wieder bis zur Mitte entlang und von da zurück in das Freie
geführt, wo er zwifchen Küche und Zelt lothrecht beliebig hoch aufgeführt wird. Ein gleiches Canalfyftem
geht vom Herd der zweiten Küche aus unter der anderen Hälfte des Zeltes entlang. Die Erdcanäle fallen 1 Fufs
hoch mit 11012 und Blech ausgekleidet und mit Erde überfchüttet werden, den Fußboden austrocknen und
von Erddünfien frei halten. lin Winter find für die Heizung des Zeltes Zugöfen mit doppelten Blech-
wandungen vorgefehen, deren Z\vifchenraum mit Lehm oder. wenn folcher nicht vorhanden ill, mit Erdreich
ausgefüllt wird.

In der Abortgrube follen an jeder Seite 5 Wagen aufgef’tellt werden, auf denen mit Blech be—
fehlagene, ausgepichte Kafien mit Sitzen und Deckeln für je 4 bis 5 Mann Reben. Der fünfte Wagen if’c
nl< Erfatz vorhanden, wenn ein Wagen zum Ausleeren der Kübel weggefahren wird. Hier bleibt die Erde

zu?.) Siehe ebendnl'.‚ S. 66.
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frei von aller Unreinigkeit, und die ganze Gegend des Zeltes bleibt bei diefer Einrichtung von allen üblen

Anstiiinftungen frei.«

Ueber Barackenbauten während des Rheinfeldzuges zu Frankfurt a. M. be-

richtet Wz'lbnma’ 294):

Als 1793 die Lazarethe mit kranken und verwundeten Soldaten überfüllt waren, wendete fich der

Rath der Stadt, »um aus der für die Mefl'e fchädlichen Occupation aller W‘ohnungen und Gebäude heraus—

zukommen,r an den König von Preufsen, derfelbe möge befehlen, >>dafs eine hölzerne Hütte von der er-

forderlichen Gröfse auf dem Bauplatz am Wallgraben eigens zu Hofpitalzwecken errichtet werden Diefer

ertheilte den Befehl, und am 22. März 1793 war die Baracke mit 900 Kranken belegt. Bei etwa noch

nothwendig werdendem Bedarf falle eine zweite Baracke auf der Baftion am Allerheiligenthor gebaut

werden. Es kam nicht dazu. Am 7. Februar 1794 beantragte Major zu Berg die Einränmung der gegen

das Efchenheimer Thor gelegenen Baftion zur Erbauung einer zweiten Baracke für 600 Mann. Diefe Bauten

waren Maffenunterkunftsräume, die in erfter Linie zu dem Zweck errichtet wurden, um kranke und ver»

wundete Soldaten nicht in Privatquartiere zu legen und dadurch die Ausbreitung von Kriegsepidemien unter

der Bevölkerung der Stadt zu vermeiden.

Zum Schlufs feiert die Aeufserungen von ll/z'cäaelz's über Zelte und Baracken

mitgetheilt :
wenn keine genügenden und pafi'enden Gebäude vorhanden find, fo folle man fur Anlegung hölzerner

Häufer forgen, deren anfehnliche Koften fich :»bei einem längeren Aufenthalt des Hofpitals an einem Ort

und bei dem Vortheil. welchen fie den Kranken gewähren, hinlänglich verintereffirena. — >;Den Nutzen

davon fah man auch in den letzten Kriegen hinreichend ein, und es wurden von den Preufsen, den Kaifer»

lichen und den Engländem folche Gebäude errichtet.<a —— ;;Da man es völlig in [einer Gewalt hat, wie man

fie anlegen will, fo mufs man in der inneren Einrichtung alle Fehler inöglichfi vermeiden. Man mufs fie

daher hell und luftig anlegen, jedoch fo, dafs die Kranken nicht darunter leiden und gegen die Einflüfi'e

der Witterung gefchützt find. Die Fugen der Bretter miiffen daher mit Latten verfehlagen fein. damit

kein Regen durchdringen kann. — Der Boden mufs hoch genug von der Erde entfernt fein, damit die

Kranken bei nafi'em Wetter nicht von der Feuchtigkeit leiden. Nie ilt es ferner gut, wenn in diefen Ge-

bäuden mehrere Krankenfäle über einander gebaut werden, weil bei der Bekleidung durch die Bretter die

verdorbene fchwere und leichte Luft in die unteren Säle hinunter und in die oberen hinauf dringen kann.

Ift es aber bei der Menge Kranker nicht zu ändern, dann muffen die Fugen gut verwahrt und aus dem

unteren Saale wohl verklebte Dunftfchlote die leichte verdorbene Luft über das. Dach hinaus führen, wie

dies jetzt in den meiden gut eingerichteten Hofpitälern der Fall ift. Bei kälterer Witterung mufs für

Kamine und Windöfen geforgt werden. Letztere werden in anferen Gegenden mehr Beifall erhalten, weil

die Kälte für Kamine zu grofs ifi und diefe nicht genügend wärmen. Man thut daher am heiten, entweder

Windöfen von Backfteinen aufzuführen, welche eine gleichförmige anhaltende \Närme gewähren und zugleich

die Luft reinigen, oder (lets eiferne kleine Windöfen mitzu.fiihren, wie wir dies in Holland thaten, welche

man leicht zufammenfetzen kann, und die, befonders wenn man Steinkohlen brennt, eine hinlängliche

Wärme geben« 295).

Bei ambulirenden Hofpitälern kann man, da fie nicht lange genug an einem Orte bleiben, nicht an

Errichtung hölzemer Gebäude denken; man Würde fich am zweckmäfsigt'ten einer Anzahl Zelte bedienen,

die 6 bis 8 Kranke bequem faffen können, fo dafs zwifchen den Lagerftellen genügender Platz vorhanden

i{l.; fie follen runde Form haben, von flarker, mit Oelfarbe angef’trichener oder getheerter Leinwand fein,

um anhaltenden Regen nicht durchzulaffen und, wo dies nicht hinreichend ift, mit einer Marquife umgeben

werden; an mehreren Stellen müfi'en Luftlöcher angebracht fein, vor denen man am hellen kleine jaloufien

befeftigen würde, um fie beim Regen nicht immer ganz fchliefsen zu müffen. »Vor den Zelten mufs man

von Bufchwerk kleine Hütten bauen, in welchen die leichteren Kranken den Tag über zubringen können.

ohne der Sonne zu [ehr ausgefetzt zu werden.« Diefe Zelte empfiehlt er auch fiir die Regiments—Hofpitäler:

»]edes Regiment mufs wenigftens 3 bis 4 folche Zelte mit fich führen, für deren Inflandhaltung der Regi

ments-Wundarzt zu forgen hat, der fein Zelt in der Nähe des Hofpitals auffchlagen« folle. Man müffe ein

hoch liegendes feftes Gelände für die Zelte wählen. Wenn ein umzogener Graben das Zelt nicht genug

austrockne, falle fein Boden mit Dielen belegt oder Stücke von Wachsleinwand unter den Strohf'äcken aus?

294!) Siehe: WILBRAND‚ L. Die Kriegslazarethe von 1792—r8r5 und der Kriegstyphus zu Frankfurt a. M. Frank-

furt a.. M. 1884. S. x9—22.

295) Siehe: MICHAELIS, a. a. O., S. 79—8r.
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gebreitet werden. oder man [011 aus Weiden oder anderem brauchbaren Bufchholz 1 Fufs hohe Bettfiellen

fiechten, auf denen die Strohfiicke liegen’“).

Bezüglich der Einrichtung der Hofpitäler befpricht Mchaelzlr ausführlich die
Lagerftellen.

Auf dem bloßen, oft feuchten Boden verderben die Strohfäcke fchnell und leiften den Schmutz-

nnfammlungen Vorfchub; man fetzt hier den Kranken der fchlechten7 fchweren Luft aus und hindert das

Anbringen von Luftlöchem am Boden, deren Zug den Kranken fchaden Würde, erfchwert auch die Be—
handlung durch den Arzt, was zu einer oberflächlichen Behandlung der Kranken durch diefen führe. Die
Bettflellen, die zliirhaelz': in den Hofpitälem hatte, »befianden aus zwei Stangen von leichtem, zähem Holz,

auf welche Gurte gefehlagen waren, und aus einem Kopf und Fufsßück. Man konnte in geringer Zeit

eine Menge auffchlagen und 60 bis 70 auf einem Bauernwagen transportiren;« »fie befafsen alle Eigen-

fchaften, die man an folche {teilen mufs. Das Stück koftete 1 Ducaten.« Im Nothfall fei es zweckmäfsig,

obgleich höchft unbequem, fchräg abfteigende, 1 bis 11/2 Fufs hohe Pritfchen zu machen, auf die man die

Strohfäcke legt. Diele und andere Vorkehrungen kofteten mehr, als wenn man Bettflellen anfertigen läfft,

da man fie an jedem Ort neu machen laffen und dann die Materialien für ein Spottgeld verkaufen mufs.

Man liefs z. B. eine Kirche, die nicht viel über 100 Kranke fallen konnte, mit Brettem belegen und zahlte

500 Gulden, wofür man 200 Bettftellen hätte haben können, und die Kirche wurde nur 2 Monate be-

nutzt. BelTer fei es in der Neth, auf Bänke oder hölzerne Böcke Stangen und hierüber 3 bis 4 Bretter,

von ungefähr ] Fufs Breite zu legen, die beliebig lang fein können, aber von 6 zu 6 Fufs durch eine

Bank oder dergleichen unterftützt werden müfl'en; auf diefe Bretter legt man 1 oder 2 Strohfäcke und be-
feftigt zu den Füfsen und am Kopf ein Fufs hohes Brett quer über diefer Lagerftelle. Man könne dann

auf beiden oder wenig{lens auf einer Seite zu den Kranken. könne Alles reinlich halten und braiiche die

Bretter nicht zu zerfchneiden, indem man auf ein Brett von 13 bis 14 Fufs Länge 2 Strohflicke legt.

Nach Aufhebung des Hofpitals kann man die Bretter mit {ich führen oder ohne großen Schaden verkaufen.

Diefe Einrichtung [ei den Pritfchen fehr vorzuziehen; fie fei in Italien in vielen Hofpitälem und Wirths-

häufem üblich, und er habe ohne die geringlte Unbequemlichkeit Monate lang darauf gefehlafen. —— Die Ver-

wendung von Matratzen verwirft er wegen der Unfauberkeit, der Anfieckungsgefahr und des fchwierigen Trans-

portes unbedingt, obwohl man folche von Pferdehaaren oder Wolle in Deutfchland noch häufig finde. Mit den
Federbetten reiche man den Kranken Gift. Man folle nur Strohfäcke verwenden und unter das Laken
wollene Decken legen, wenn der Kranke fich aufzuliegen droht. In Gegenden, wo viel Mais gebaut wird,
könne man Maisflroh brauchen, das ein überaus weiches Lager gebe; fonf't Toll man Gerfiten- und Haber—

ftroh dem langen Stroh vorziehen 297).
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f) Ergebnill'e.

Schwerer Kriegsnöthen und grofsen Elendes in den umfangreich angewächfenen

allgemeinen Hofpitälem hatte es bedarft, um menfchlich fühlende Perfonen und
hervorragende Aerzte zum Nachdenken über die Abhilfe folcher Mil'sflände zu

bringen, deren ‘Nirken nun zum grundiätzliched Trennen der Kranken von den all-
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